
114 Gesetzblatt Teil II Nr. 15 — Ausgabetag: 18. Februar 1970

Dokumentation die Prüfung dieser Erzeugnisse zu be
antragen, daß bis zum Beginn der Auslieferung der 
Erzeugnisse das Verfahren zur Erteilung des Güte
zeichens durchgeführt und abgeschlossen werden kann. 
Bei Ablauf der Gültigkeit eines erteilten Gütezeichens 
haben die Kombinate und Betriebe im Falle der Wei
terführung der Produktion die Anmeldung und den 
Prüfantrag rechtzeitig zu wiederholen. Anmeldepflich
tige Erzeugnisse sind spätestens mit Beginn der Pro
duktion bei der zuständigen Prüfdienststelle des 
DAMW anzumelden.

(2) Nach Aufforderung haben die Kombinate und 
Betriebe unverzüglich Proben und Prüfmuster unent
geltlich am Ort der Prüfung zur Verfügung zu stellen. 
Die Art der Probe, den Ort der Entnahme und den Ort 
der Prüfung sowie in Zweifelsfällen die Art der Probe
entnahme, den Umfang der Prüfung und die zur Vor
bereitung und Durchführung der Prüfungen erforder
lichen Leistungen des Vorlagepflichtigen bestimmt das 
DAMW. Die vorgelegten Proben und Prüfmuster müs
sen für die Erzeugnisse, deren Qualität sie. nachweisen 
sollen, repräsentativ sein.

(3) Die Mitarbeiter des DAMW oder dessen Beauf
tragte sind berechtigt, Proben und Prüfmuster von 
Erzeugnissen, auch wenn sie nicht anmeldepflichtig 
oder prüfpflichtig sind, aus der Produktion, bei weiter
verarbeitenden und verbrauchenden Kombinaten und 
Betrieben oder aus dem Handel zu entnehmen. Die 
Entnahme von speziellen Erzeugnissen für bewaffnete 
Organe der Deutschen Demokratischen Republik be
darf deren Zustimmung. Die Entnahme der Erzeug
nisse erfolgt auf Kosten des Herstellers der Erzeug
nisse, bei Importerzeugnissen auf Kosten -des inländi
schen Bestellers. Der Hersteller ist demjenigen, bei 
dem die Entnahme erfolgt, zur Ersatzlieferung ver
pflichtet. Ist die Ersatzlieferung nicht möglich, ist der 
Hersteller verpflichtet, dem weiterverarbeitenden 
oder verbrauchenden Betrieb den Einkaufspreis, den 
Handelsbetrieben den Großhandelsabgabepreis bzw. 
den Endverbraucherpreis zu erstatten.

§14

Aufbewahrung der Prüfunterlagcn
I

(1) Die den Kombinaten und Betrieben erteilten 
Prüfzeugnisse sind unter Beachtung der Archivierungs
bestimmungen sorgfältig aufzubewahren. Für zurück
gegebene geprüfte Muster und Proben sowie für zu
rückgegebene Prüfunterlagen kann das DAMW Auf
bewahrungsfristen fesllegen.

(2) Bei Vervielfältigung oder öffentlicher Benutzung 
von Prüfzeugnissen und ähnlichen Dokumenten des 
DAMW darf der Inhalt nur wortgetreu ohne Auslas
sungen und ohne Zusätze wiedergegeben werden. Aus
zugsweise Veröffentlichungen bedürfen der Zustim
mung des DAMW. 3

(3) Das DAMW ist berechtigt, in volkswirtschaftlich 
vertretbarem Umfang geprüfte Muster und die in die
sem Zusammenhang eingereichten Unterlagen zurück
zubehalten. Bei Erzeugnissen für die bewaffneten Or
gane der Deutschen Demokratischen Republik ist dies 
nur im Einvernehmen mit diesen möglich.

(4) Ersatzansprüche für Muster und Proben, die 
durch die Prüfung beschädigt oder zerstört wurden 
oder die nach Abs. 3 zurückbehalten werden, können 
gegen das DAMW nicht geltend gemacht werden. Die 
gleiche Regelung gilt für Schäden, die während des 
An- oder Abtransportes der Muster und Proben ent
standen sind.

§15

Kennzeichnung der Erzeugnisse mit Gütezeichen

(1) Die Hersteller sind verpflichtet, die muster
getreu bzw. den verbindlichen Qualitätsfestlegungen 
entsprechend hergestellten Erzeugnisse für die Dauer 
der Gültigkeit des ihnen erteilten Gütezeichens mit 
diesem Zeichen zu kennzeichnen. Der Präsident des 
DAMW kann Ausnahmen von der Kennzeichnungs- 
pflichl zulassen. Die Erteilung einer Ausnahme ist 
beim Export nicht erforderlich, wenn die Bedingungen 
des jeweiligen Absatzmarktes den Wegfall der Kenn
zeichnung notwendig machen.

(2) Die Kennzeichnung nach Abs. 1 muß am Erzeug
nis erfolgen und für den Käufer stets sichtbar sein. 
Ist infolge der Eigenart der Erzeugnisse eine Kenn
zeichnung auf diesen selbst nicht möglich, muß die 
Kennzeichnung in geeigneter Weise (z. B. auf der Ver
packung oder am Anhänger) erfolgen. Ist auch das 
nicht möglich, entscheidet das DAMW über die Art 
der Kennzeichnung.

(3) Ist eine Wahlsortierung der Erzeugnisse branche
üblich, so entscheidet über die Kennzeichnung wahl
sortierter Erzeugnisse das DAMW. Sofern dieses keine 
besonderen Festlegungen getroffen hat, darf das Güte
zeichen nur auf Erzeugnissen der ersten Wahl- ange
bracht werden.

(4) Die Kennzeichnung mit einem nicht erteilten oder 
nicht mehr gültigen Gütezeichen, die Kennzeichnung 
mit einem anderen als dem erteilten Gütezeichen oder 
die Kennzeichnung eines nicht mustergetreu oder 
nicht den verbindlichen Qualitätsfestlegungen entspre
chend hergestellten Erzeugnisses mit dem erteilten 
Gütezeichen ist nicht zulässig.

(5) Das einem Erzeugnis erteilte Gütezeichen ist auf 
der Rechnung oder auf dem Lieferschein anzugeben.

§16

Produktion und Lieferung prüfpflichtiger Erzeugnisse

(1) Die Hersteller sind verpflichtet, prüfpflichtige 
Erzeugnisse mustergetreu nach dem zur Erlangung des 
Gütezeichens vorgelegten Muster bzw. deji verbind
lichen Qualitätsfestlegungen entsprechend zu produzie
ren.

(2) Prüfpflichtige Erzeugnisse dürfen nur dann gelie
fert werden, wenn für sie ein gültiges Gütezeichen 
vorliegt und wenn sie mustergetreu bzw. den ver
bindlichen’ Qualilälsfestlegungen entsprechend herge
steilt sind.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine 
Sondergenehmigung gemäß §8 erteilt wurde bzw. 
nach § 8 Absätze 4 oder 5 nicht erforderlich ist.


